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 Veröffentlicht am 15.03.2017

Norm

ABGB §864a

ABGB §879 Abs3

Rechtssatz

Die vierwöchige Rechnungslegungsfrist für Regieleistungen (laufend ab deren Bestätigung) kann weder als versteckt iSv

§ 864a ABGB, noch als gröblich benachteiligend iSv § 879 Abs 3 ABGB bezeichnet werden. Im Baugewerbe muss im

Zusammenhang mit Regieleistungen mit kurzen Rechnungslegungsfristen gerechnet werden. Um Mehrkosten durch

Regieleistungen einigermaßen gesichert abschätzen zu können, bedarf es einer möglichst kurzfristigen Verrechnung,

um diese Mehrkosten in Relation zu den projektierten Kosten setzen und gegebenfalls geeignete Maßnahmen

ergreifen zu können.
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